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1. Versicherte und nicht versicherte Sachen

1.1 Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten stationären Maschinen, maschinellen Einrich-
tungen und sonstigen technischen Anlagen, sobald sie betriebsfertig sind.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und soweit vorgesehen nach beende-
tem Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere
Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während
einer De- oder Remontage sowie während eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherungs-
ortes.

Zu den versicherbaren Maschinen gehören:

1.1.1 Daten und Datenträger

Versichert sind gem. Ziff. 10 Daten und Datenträger bis zu der im Versicherungsschein genannten
Versicherungssumme.

1.1.2 Fundamente versicherter Sachen

Fundamente sind bis zu der im Versicherungsschein genannten Summe auf Erstes Risiko mitversichert.

1.1.3 Werkzeuge

Schäden an Werkzeugen werden ersetzt, wenn sie als Folge eines ersatzpflichtigen Maschinenschadens
eingetreten sind.

Werkzeuge sind bis zu der im Versicherungsschein genannten Summe auf Erstes Risiko versichert. Die
Ersatzleistung erfolgt zum Zeitwert.

1.1.4 Werkstücke

Schäden an Werkstücken werden ersetzt, wenn sie als Folge eines ersatzpflichtigen Maschinenschadens
eintreten.

Werkstücke sind bis zu der im Versicherungsschein genannten Summe auf Erstes Risiko versichert.

1.1.5 Sachen im Gefahrenbereich

Werden infolge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens gem. Ziff. 2.1 im Gefahrenbereich
der versicherten Maschine befindliche Sachen beschädigt oder zerstört, so sind die Kosten für Ihre
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Wiederherstellung bis zu der im Versicherungsschein genannten Summe auf Erstes Risiko mitversichert.
Entschädigung wird nicht geleistet, sofern der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann. Als im Gefahrenbereich der versicherten Sache gelten nicht Objekte
und Fundamente, für die eine Maschinenversicherung abgeschlossen werden kann.

1.1.6 Zusatzgeräte und Reserveteile

Die vom Versicherungsnehmer, für die versicherten Maschinen, vorgehaltene Zusatzgeräte und
Reserveteile sind bis zu der im Versicherungsschein genannten Summe auf Erstes Risiko versichert.

1.2 Zusätzlich versicherbare Sachen

Sofern vereinbart, sind zusätzlich versichert:

1.2.1 Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtungen von Öfen, Feuerungs- und sonstigen Erhitzungs-
anlagen, Dampferzeugern und Behältern, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen
erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen.

1.3 Folgeschäden

Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens an anderen Teilen der versicherten
Sache versichert sind Schäden an

1.3.1 Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten,
Kardenbelägen und Bereifungen;

1.3.2 Öl- oder Gasfüllungen, die Isolationszwecken dienen;

1.3.3 sofern vereinbart Ölfüllungen von versicherten Turbinen.

1.4 Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind:

1.4.1 Wechseldatenträger

1.4.2 Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel;

1.4.3 sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach
ausgewechselt werden müssen.

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder
Zerstörungen von versicherten Sachen (Sachschaden).

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten weder recht-
zeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fach-
wissen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer
dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen.

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch

2.1.1 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;

2.1.2 Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;

2.1.3 Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung (außer in den Fällen von Ziff. 2.7);

2.1.4 Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;
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2.1.5 Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;

2.1.6 Zerreißen infolge Fliehkraft;

2.1.7 Überdruck (außer in den Fällen von Ziff. 2.7) oder Unterdruck;

2.1.8 Sturm, Frost oder Eisgang;

2.1.9 Innere Unruhen.

2.2 Elektronische Bauelemente

Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn
eine versicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicher-
weise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser
Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die
Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet.

2.3 Einbruchdiebstahl (subsidiär)

Der Versicherer leistet Entschädigung zu der im Versicherungsschein genannten Summe auf Erstes Risiko
auch für Schäden durch Einbruchdiebstahl (Einbrechen, Einsteigen oder Eindringen des Diebes mittels
falscher oder gestohlener oder geraubter richtiger Schlüssel oder anderer Werkzeuge in ein Gebäude
oder den Raum eines Gebäudes), soweit nicht aus einem anderweitigen Versicherungsvertrag
Entschädigung erlangt werden kann. Der Versicherer leistet darüber hinaus Entschädigung für Schäden
an nicht gestohlenen Sachen, wenn sie als Folge des Einbruchdiebstahls eintreten.

2.4 Überschwemmungsschäden durch Witterungsniederschläge

Schäden durch Überschwemmung infolge von Witterungsniederschlägen sind bis zu der im
Versicherungsschein genannten Summe auf Erstes Risiko mitversichert.

2.5 Versicherung von Ersatzgeräten

Versichert sind gleichartige Leih-, Ersatz-, oder Mietgeräte, die anlässlich eines ersatzpflichtigen
Schadenfalles an den versicherten Sachen vorübergehend, während der schadenbedingten Reparatur,
eingesetzt werden. Die Leih-, Ersatz-, oder Mietgeräte gelten jedoch nur während der Reparatur der
versicherten Sache als versichert, soweit nicht aus einem anderweitigen Versicherungsvertrag
Entschädigung erlangt werden kann.

2.6 Innere Unruhen

2.6.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden durch Innere Unruhen.

2.6.2 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die
öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder
Sachen verüben.

2.6.3 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Verfügung von hoher
Hand.

2.6.4 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich- recht-
lichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann.

2.6.5 Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von Ziff. 7.5 der im Versicherungsvertrag genannte
Betrag.

2.6.6 Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung wird 2 Wochen nach
Zugang wirksam.
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2.7 Verhältnis zur Feuerversicherung

Für die Entschädigung von Schäden durch Brand, Explosion, Blitzschlag, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeuges gilt:

2.7.1 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden

2.7.1.1 durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung;

2.7.1.2 die durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung an elektrischen Einrichtungen als Folge von Brand
oder Explosion entstehen.

2.7.2 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn
seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunter-
schieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.

2.7.3 Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung für:

2.7.3.1 Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme
zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; als ausgesetzt gelten auch versicherte
Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

Keine Entschädigung wird jedoch geleistet für derartige Brandschäden an Räucher-, oder Trocken-
anlagen und an der Bearbeitung eines Rohstoffes oder Halbfertigfabrikates dienenden Erhitzungs-
anlagen sowie an Dampferzeugungsanlagen, Wärmetauschern, Luftvorwärmern, Rekuperatoren,
Rauchgasleitungen Anlagen zur Rauchgasentstickung, Rauchgasentschwefelung und Rauchgas-
entaschung;

2.7.3.2 Sengschäden an versicherten Sachen;

2.7.3.3 Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden
Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen
auftretenden Gasdruck entstehen;

2.7.3.4 Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen versicherter Sachen, es sei denn, dass der Blitz unmittelbar
auf diese Sachen übergegangen ist. Für Schäden durch Brand oder Explosion, die durch diese Blitz-
schäden verursacht werden, wird jedoch keine Entschädigung geleistet.

2.7.4 Die Einschlüsse gem. Ziff. 2.7.3.1 bis 2.7.3.3 gelten nicht, wenn Schäden dadurch verursacht wurden,
dass sich zunächst an der versicherten Sache oder an anderen Sachen eine ausgeschlossene Gefahr gem.
Ziff. 2.7.1 verwirklicht hat. Die Einschlüsse gelten ferner nicht für Folgeschäden an der versicherten
Sache oder an anderen versicherten Sachen durch eine Gefahr gem. Ziff. 2.7.1.

2.8 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Schäden

2.8.1 durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten;

2.8.2 durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand;

2.8.3 durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen;

2.8.4 durch Überschwemmung infolge

2.8.4.1 Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern;
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2.8.4.2 Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von Ziff. 2.8.4.1;

2.8.5 durch Gewässer beeinflusstes Grundwasser infolge von Hochwasser;

2.8.6 durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und
diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprech-
enden Verhältnis zu kürzen;

2.8.7 durch

2.8.7.1 betriebsbedingte normale Abnutzung;

2.8.7.2 betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;

2.8.7.3 korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

2.8.7.4 übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen.

Diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Maschinenteile, die infolge eines solchen Schadens
beschädigt werden und nicht auch ihrerseits aus Gründen gem. Ziff. 2.8.7.1 bis Ziff. 2.8.7.4 bereits
erneuerungsbedürftig waren.

2.8.7.5 Die Ausschlüsse gem. Ziff. 2.8.7.2 bis 2.8.7.4 gelten ferner nicht in den Fällen von Ziff. 2.1.1 und 2.1.2,
2.1.3 und 2.1.4; ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand der Technik zur Zeit der
Konstruktion beurteilt, bei Material- oder Ausführungsfehlern nach dem Stand der Technik zur Zeit der
Herstellung, bei Bedienungsfehlern nach dem Stand der geltenden Bedienungs-/ Wartungsvorschriften;

2.8.8 durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten bekannt sein musste; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer
dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch die Reparatur-
bedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des
Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war;

2.8.9 durch Diebstahl, sofern es sich nicht um einen Einbruchdiebstahl gem. Ziff. 2.3 handelt;
der Versicherer leistet jedoch Entschädigung für Schäden an nicht gestohlenen Sachen, wenn sie als
Folge des Diebstahls eintreten;

2.8.10 soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus
Reparaturauftrag einzutreten hat.

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich
nach Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet der
Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung.

2.8.11 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden, die durch bestimmungswidriges Ausbrechen

2.8.11.1 glühendflüssiger Schmelzmassen oder

2.8.11.2 von Metallschmelzen, die sich durch Energiezufuhr ohne Glüherscheinung verflüssigt.

§ 86 VVG Übergang von Ersatzansprüchen gilt für diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls
gerichtlich geltend zu machen.

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des Versicherers
nicht folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet.
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3. Versicherte Interessen

3.1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das Interesse des Eigentümers versichert. Die
Bestimmungen zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt.

3.2 Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versicherungsnehmer das Eigentum nach
Abschluss der Versicherung überträgt.

Im Falle der Veräußerung ist der Erwerber berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger
Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode in
Textform zu kündigen.

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gem. §§ 95 ff VVG zur Veräußerung der versicherten
Sache.

3.3 Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentumsvorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des
Käufers versichert. Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung für Schäden, für die der Versiche-
rungsnehmer als Lieferant (Hersteller oder Händler) gegenüber dem Käufer einzutreten hat oder ohne
auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden einzutreten hätte.

3.4 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer
übergeben, so ist auch das Interesse dieses Dritten versichert.

3.5 Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er in seinem Betrieb verwendet oder Dritten
überlässt (Ziff. 3.4), selbst hergestellt, so leistet der Versicherer keine Entschädigung für Schäden, für die
bei Fremdbezug üblicherweise der Lieferant (Hersteller oder Händler) einzutreten hätte.

3.6 Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für fremde Rechnung.

4. Versicherungsort

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Versicherungsort sind die im
Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebsgrundstücke innerhalb Deutschlands.

Versicherungsschutz besteht auch außerhalb des Versicherungsortes, soweit Teile der versicherten
Maschinen zum Zweck von Reparatur- oder Überholungsmaßnahmen innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland bewegt oder transportiert werden müssen.

5. Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung

5.1 Versicherungswert

Versicherungswert ist der Neuwert.

5.1.1 Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugs-
kosten (z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage).

5.1.2 Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, so ist der letzte Listenpreis der Sache im
Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist entsprechend der Preisent-
wicklung für vergleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der
Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung
für vergleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.

Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis ermittelt werden, so ist die Summe der
Kosten maßgebend, die jeweils notwendig war, um die Sache in der vorliegenden gleichen Art und
Güte (z. B. Konstruktion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der Handelsspanne und der Bezugskosten
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wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung zu vermindern oder zu
erhöhen.

Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versicherungswert unberücksichtigt.

5.1.3 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzube-
ziehen.

5.2 Versicherungssumme

Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte Versicherungssumme soll dem Ver-
sicherungswert entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die versicherte
Sache während der Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert
anpassen. Dies gilt auch, wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen werden.

5.3 Bildung der Versicherungssumme

Versicherungssumme und Versicherungswert sind für alle versicherten Sachen je Einzelobjekt zu bilden.

5.4 Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles, so besteht Unterversicherung. Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der Unterver-
sicherung, wenn die Abweichung nicht mehr als 10 % beträgt und weder vorsätzlich noch arglistig
herbeigeführt wurde.

5.5 Angleichung der Beiträge und Versicherungssummen

5.5.1 Beiträge und Versicherungssummen werden im Versicherungsvertrag nach dem Stand der Löhne und
Preise in der Investitionsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 angegeben.

Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat, ergänzend zu Ziff. 5.2 eine entsprechende Angleichung der
Beiträge und Versicherungssummen zur Folge, wenn sich eine Veränderung der Beiträge um mehr als
2 % ergibt. Unterbleibt hiernach eine Angleichung der Beiträge und Versicherungssummen, ist für die
nächste Veränderung der Prozentsatz maßgebend, um den sich die Löhne und Preise gegenüber dem
Zeitpunkt geändert haben, der für die letzte Angleichung maßgebend war.

5.5.2 Für die Angleichung der Beiträge wird zu 30 % die Preisentwicklung und zu 70 % die Lohnentwicklung
berücksichtigt. Die Angleichung der Versicherungssummen erfolgt unter Berücksichtigung der Preisent-
wicklung. Eine Angleichung der Beiträge erfolgt nur, wenn die Versicherungssummen gleichzeitig
angepasst werden.

Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entsprechend dem Anstieg des Versicherungswertes
angeglichen würde, dann ist die Grenze der Entschädigung dieser höhere Betrag.

Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Indizes, und
zwar

5.5.2.1 für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe
Investitionsgüter;

5.5.2.2 für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostundenverdienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-
Industrie (alle Arbeiter).

5.5.3 Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalenderjahres veröffentlichten Indizes ermittelt
und für den im folgenden Kalenderjahr fälligen Jahresbeitrag wirksam.

5.5.4 Abweichend von Ziff. 5.2 besteht Unterversicherung nur, soweit zum Zeitpunkt der Vereinbarung der
Versicherungssumme nach dem Stand März 1971 Unterversicherung vorgelegen hätte.

5.5.5 Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn sich durch diese Klausel die Beiträge für
das folgende Versicherungsjahr um mehr als 10 % erhöht oder die Beitragssteigerung in drei aufeinan-
der folgenden Versicherungsjahren mehr als 20 % beträgt.
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Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mitteilung über die Beitragserhöhung in Textform
zu erklären. Sie wird zu Beginn des Versicherungsjahres wirksam, für das der Beitrag erhöht werden
sollte.

Erläuterung zur Berechnung des Beitrags und der Versicherungssumme

Beitrag

Der Beitrag B des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich zu

B = B0 x Beitragsfaktor
Beitragsfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich zu

S = S0 x Summenfaktor
Summenfaktor = E/E0

Es bedeuten:

B0 = Im Versicherungsvertrag genannter Beitrag, Stand Januar/März 1971
S0 = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme, Stand März 1971
E = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Erzeugerpreise gewerblicher

Produkte, Gruppe Investitionsgüter
E0 = Stand März 1971
L = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der durchschnittlichen Bruttostunden-

verdienste der Arbeiter, Gruppe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter)
L0 = Stand Januar 1971

5.6 Investitionsvorsorge (gilt nicht für die Daten und Datenträger)

Für die versicherten Maschinen gilt eine Vorsorgeversicherung in Höhe von 30 % der zuletzt dokumen-
tierten Versicherungssumme für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eingetretenen
Veränderungen (Erweiterungen, Bestand hinzukommende Anlagen und Geräte).

Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer innerhalb eines Monats nach Beginn eines jeden
Versicherungsjahres die aufgrund der im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetretenen Veränderun-
gen erforderliche Anhebung / Reduzierung der Versicherungssumme. Falls keine Veränderungen
eingetreten sind, ist eine Meldung entbehrlich.

Der Beitrag infolge der Anhebung / Reduzierung wird aus der Differenz zwischen alter und neuer
Versicherungssumme ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres berechnet / gutgeschrieben.

Der Beitrag infolge der Anhebung / Reduzierung wird aus der Differenz zwischen alter und neuer
Versicherungssumme ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres berechnet / gutgeschrieben. Beträge
unter 10,00 € werden weder nach erhoben, noch erstattet.

Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb der Monatsfrist, obwohl sie aufgrund im vorhergehenden
Versicherungsjahr eingetretener Veränderungen abzugeben gewesen wäre, so entfällt die Vorsorge-
versicherung für das laufende Versicherungsjahr.

Ist die zuletzt dokumentierte Versicherungssumme einschließlich der Vorsorgeversicherung zur Zeit des
Eintritts des Versicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert, so finden die Bestimmungen über
die Unterversicherung Anwendung.
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6. Versicherte und nicht versicherte Kosten

6.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

6.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten
durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

6.1.2 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zusammen
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendun-
gen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

6.1.3 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen
Interesse erbracht werden.

6.1.4 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers vorzuschießen.

6.2 Kosten für die Wiederherstellung von Daten

6.2.1 Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des Betriebssystems, welche für die Grund-
funktion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtver-
fügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger
eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.

6.2.2 Sofern im Versicherungsvertrag vereinbart, gelten andere Daten bis zu der hierfür genannten Versiche-
rungssumme versichert.

6.2.3 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zusammen
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position.

6.3 Zusätzliche Kosten

Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind die nachfolgend genannten Kosten summarisch bis zur
Höhe der vereinbarten Versicherungssumme auf erstes Risiko versichert. Darüber hinausgehende
Summen sind beitragspflichtig. Ein zusätzlicher Selbstbehalt wird nicht in Abzug gebracht. Die jeweils
vereinbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.

6.3.1 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

6.3.1.1 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens
aufwenden muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich innerhalb
des Versicherungsortes befinden

l aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren;
l zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage zu transportieren und

dort zu beseitigen.

6.3.1.2 Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination und Entsorgung von Erdreich oder
Gewässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des Grundwassers oder der Natur sowie
von Emissionen in der Luft.

Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versicherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung.

6.3.1.3 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann.

6.3.2 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich
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6.3.2.1 Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge einer Kontamination durch einen dem Grunde
nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher Anordnungen aufwenden muss, um

l Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder
auszutauschen;

l den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage zu
transportieren und dort abzulagern;

l insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor Eintritt des Schadens wiederherzustellen.

6.3.2.2 Die Aufwendungen gem. Ziff. 6.3.1.1 sind nur versichert, sofern die behördlichen Anordnungen

l aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen
wurden;

l eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Schadens entstanden ist;
l innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens ergangen sind und dem Versicherer ohne

Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

6.3.2.3 Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontamination des Erdreiches erhöht, so sind nur die
Aufwendungen versichert, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen
Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Schaden
aufgewendet worden wäre.

Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

6.3.2.4 Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtun-
gen des Versicherungsnehmers einschließlich der Einliefererhaftung sind nicht versichert.

6.3.2.5 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz beanspruchen kann.

6.3.3 Bewegungs- und Schutzkosten

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens
aufwenden muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten
Sache andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen, insbesondere Aufwendungen
für De- und Remontage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das
Erweitern von Öffnungen.

6.3.4 Luftfrachtkosten

Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach
versicherten Teilschadens zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten
Sache aufwenden muss.

6.4 Feuerlöschkosten inklusive Gebühren

Feuerlöschkosten gelten bis zu der im Versicherungsschein genannten Summe auf Erstes Risiko
mitversichert. Hierzu zählen insbesondere die Löschmittel, das Wiederauffüllen der Feuerlöscheinrich-
tungen und sonstige Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten
halten durfte. Dazu zählen auch Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehren oder anderer im
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung Verpflichteter.

6.5 Eichkosten für Wiegeeinrichtungen

In Verbindung mit einem an den versicherten elektrischen Wiegeeinrichtungen (keine Fahrzeugwaagen)
eingetretenen Schaden anfallende Eichkosten sind bis zu der im Versicherungsschein genannten Summe
Erstes Risiko je Schadenereignis mitversichert.

6.6 Schadensuchkosten

Mitversichert gelten bis zu der im Versicherungsschein genannten Summe auf Erstes Risiko die infolge
eines Versicherungsfalles anfallenden Kosten, um die Schadenursache zu lokalisieren bzw. aufzuspüren
(Schadensuchkosten).
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6.7 Sachverständigenkosten

Sachverständigenkosten gelten bis zu im Versicherungsschein genannten Summe Erstes Risiko
mitversichert.

6.8 Sofortiger Reparaturbeginn

Bei Schäden bis zu einer Höhe von voraussichtlich nicht mehr als 5.000 € kann mit der Reparatur sofort
begonnen werden; die ersetzten beschädigten Teile sind jedoch zur Beweissicherung aufzubewahren.
Unabhängig davon bleibt der Versicherungsnehmer zur Erfüllung seiner Obliegenheiten im Versiche-
rungsfall gem. Ziff. 2 der Allgemeinen Bestimmungen zur Technischen Versicherung, insbesondere zur
Schadenminderung verpflichtet.

7. Umfang der Entschädigung

7.1 Wiederherstellungskosten

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschieden.

Ein Teilschaden liegt vor wenn die Wiederherstellungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials
nicht höher sind als der Zeitwert der versicherten Sache unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.
Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalschaden vor.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung und
technischen Zustand.

Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeichnet sind, gelten auch dann nicht als
einheitliche Sache, wenn sie wirtschaftlich zusammen gehören.

Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgeführt, so gelten sie nicht als einheitliche
Sache, sofern diese eigenständig verwendet werden können.

7.2 Teilschaden

Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes notwen-
digen Aufwendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials.

7.2.1 Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere

7.2.1.1 Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;

7.2.1.2 Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehr-
kosten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;

7.2.1.3 De- und Remontagekosten;

7.2.1.4 Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Expressfrachten;

7.2.1.5 Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches für die Grundfunktion der versicherten
Sache notwendig ist;

7.2.1.6 Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der versicherten Sache oder deren Teile sowie
Kosten für das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten für den Abtransport von Teilen in die
nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund der Einlieferer-
haftung;

7.2.1.7 Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstellung, bis zu der im Versicherungsschein
genannten Summe auf Erstes Risiko.

7.2.2 Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertverbesserung wird vorgenommen an

7.2.2.1 Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie
sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der versicherten Sache erfahrungsgemäß mehrfach
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ausgewechselt werden müssen, soweit diese Teile zur Wiederherstellung der versicherten Sache zerstört
oder beschädigt werden;

7.2.2.2 Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten,
Kardenbelägen und Bereifungen, Verbrennungsmotoren, Akkumulatoren und Röhren;

7.2.2.3 Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteilige Kolben, Kolbenböden und Kolbenringen von Kolben-
maschinen. Der Abzug beträgt 10 % pro Jahr höchstens jedoch 50 %;

7.2.2.4 Röhren.

Der Abzug von Wiederherstellungskosten bei Schäden an Röhren beträgt:

Bezeichnung Verringerung der Röhren:
Entschädigung nach Benutzungsdauer
monatlich

Von: Um:
a) Röntgen-/ Ventilröhren 6 Monate 5,5 %

Laserröhren 6 Monate 5,5 %
b) Kathodenstrahlröhren 12 Monate 3,0 %

(CRT) in Aufzeichnungseinheiten
von Foto-/ Lichtsatzanlagen
Bildaufnahmeröhren 12 Monate 3,0 %

c) Bildwiedergaberöhren 18 Monate 2,5 %
Hochfrequenzleistungsröhren 18 Monate 2,5 %

d) Speicherröhren 24 Monate 2,0 %
Fotomultiplierröhren 24 Monate 2,0 %
Linearbeschleunigerröhren 24 Monate 1,5 %

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungs-
möglichkeit hatte. Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach Ziff. 7.2 ersetzt.

7.2.3 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

7.2.3.1 Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die auch unabhängig von dem Versicherungsfall
notwendig gewesen wären;

7.2.3.2 Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;
wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Motor, ein Getriebe oder ein Baustein, ausgewechselt, obgleich
sie neben beschädigten Teilen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auch unbeschädigte umfasst, so
wird die Entschädigung hierfür angemessen gekürzt; dies gilt jedoch nicht, wenn die Kosten, die für
eine Reparatur der beschädigten Teile notwendig gewesen wären, die Kosten für die Auswechselung
der Konstruktionseinheit übersteigen würden; werden beschädigte Teile erneuert, obgleich eine Repa-
ratur ohne Gefährdung der Betriebssicherheit möglich ist, so ersetzt der Versicherer die Kosten, die für
eine Reparatur der beschädigten Teile notwendig gewesen wären, jedoch nicht mehr als die für die
Erneuerung aufgewendeten Kosten;

7.2.3.3 Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in
fremder Regie entstanden wären;

7.2.3.4 entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener Regie;

7.2.3.5 Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung erforderlich sind, aber nicht an der versicherten
Sache selbst ausgeführt werden;

7.2.3.6 Vermögensschäden.

7.3 Totalschaden

Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des Altmaterials.
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7.4 Zusätzliche Kosten

Zusätzliche Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die Wiederherstellungskosten
hinaus aufgewendet werden müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten
Versicherungssummen.

7.5 Grenze der Entschädigung

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfallende Teil der Versicherungssumme.

7.6 Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Ziff. 7.1 bis 7.5 ermittelten Betrages
ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.
Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko.

7.7 Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt,
wird die Entschädigung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis gekürzt.

7.8 Selbstbehalt

Der nach Ziff. 7.1 bis 7.7 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt
gekürzt.

Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und besteht außerdem ein Ursachenzusam-
menhang zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

Für die versicherten Sachen und die Daten und Datenträger vereinbarte Selbstbehalte werden getrennt
angewendet

7.9 Regressverzicht

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen
Repräsentanten) oder gegen anderweitige berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern von Wartungs-
oder Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, verzichtet der Versicherer auf den Übergang des
Ersatzanspruches, es sei denn

7.9.1 der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt oder

7.9.2 für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung beansprucht werden.

8. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

8.1 Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des
Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

8.2 Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht
besteht:

8.2.1 Die Entschädigung ist soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird
ab Fälligkeit zu verzinsen.
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8.2.2 Der Zinssatz beträgt 4 % p. a.

8.2.3 Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

8.3 Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gem. Ziff. 8.1 und 8.2.1 ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt
werden kann.

8.4 Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

8.4.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

8.4.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

8.5 Abtretung des Entschädigungsanspruches

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung des Versicherers abgetreten
werden. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem Grund
verlangt.

9. Wechsel der versicherten Sachen

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache eine andere,
jedoch technisch vergleichbare Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige des Versicherungs-
nehmers hierfür vorläufige Deckung.

Die vorläufige Deckung endet

9.1 mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder

9.2 mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige Deckung mit gleichartigem Versicherungsschutz
oder

9.3 mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen, spätestens jedoch nach 3 Monaten.

10. Zusätzliche Bestimmungen zur Datenversicherung (Daten und Datenträger)

10.1 Versicherte und nicht versicherte Kosten

10.1.1 Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung von

10.1.1.1 Daten

Dies sind digitalisierte maschinenlesbare Informationen;

10.1.1.2 betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardprogrammen und individuell hergestellten Program-
men, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist, soweit sich diese auf einem versiche-
rten Datenträger befinden.

10.1.2 Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten und Programmen, die sich nur im
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

10.2 Versicherte Sachen

Gem. Ziff. 1.1.5 sind Wechseldatenträger versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektronisches
Bauelement.
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10.3 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit
der Daten oder Programme infolge

10.3.1 von Blitzeinwirkung oder

10.3.2 eines dem Grunde nach versicherten Schadens gem. Ziff. 2 an dem Datenträger oder der Datenverar-
beitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren eingetreten ist.

10.4 Versicherungsort

In Ergänzung zu Ziff. 4 besteht Versicherungsschutz für Sicherungs-Wechseldatenträger in deren Aus-
lagerungsstätten (Ziff. 10.7) sowie auf den Verbindungswegen zwischen den bezeichneten Betriebs-
grundstücken und den Auslagerungsstätten.

10.5 Versicherungswert; Versicherungssumme

10.5.1 Versicherungswert sind abweichend von Ziff. 5.1 bei

10.5.1.1 Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Ziff. 10.6);

10.5.1.2 Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten.

10.5.2 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.

10.6 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme

10.6.1 Entschädigt werden abweichend von Ziff. 7 die für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen
Zustandes der Daten und Programme notwendigen Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederher-
stellung sind insbesondere erforderliche

10.6.1.1 maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern;

10.6.1.2 Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von Stamm- und Bewegungsdaten
(einschl. dafür erforderlicher Belegaufbereitung / Informationsbeschaffung);

10.6.1.3 Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standardprogrammen;

10.6.1.4 Wiedereingabe von Programmdaten individuell hergestellter Programme und Programmerweiterungen
(z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B.
Quellcodes).

10.6.2 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung

10.6.2.1 für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-,
Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaß-
nahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb);

10.6.2.2 für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten;

10.6.2.3 für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

10.6.2.4 für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;

10.6.2.5 für sonstige Vermögensschäden;

10.6.2.6 soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht notwendig ist;

10.6.2.7 soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht innerhalb von 12
Monaten nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

10.6.3 Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssummen.
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10.6.4 Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädigung vorgenommen.

10.6.5 Der nach Ziff. 10.6.1 bis 10.6.4 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbst-
behalt gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

10.7 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

10.7.1 Ergänzend zu den Allgemeinen Bestimmungen zur Technischen Versicherung Ziff. 4.1 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

10.7.1.1 eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, d.h. Duplikate der
versicherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, dass bei einem Versicherungs-
fall Originale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt werden oder abhandenkommen können. Die
technischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils dem Stand der Technik entsprechen;

10.7.1.2 sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind,
dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und
Durchführung von Rücksicherungstests.

10.7.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 10.7 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob
fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Allgemeinen Bestimmungen zur Technischen
Versicherung Ziff. 2 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrerhöhung gelten die Allgemeinen Bestimmun-
gen zur Technischen Versicherung Ziff. 3. Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein.

10.8 Entschädigung für ungesicherte Daten

Tritt ein Schaden abweichend von Ziff. 10.7.1.1 an Daten ein, bevor der nächste notwendige Sicherungs-
lauf bei Einhaltung üblicher Datensicherungsbestände hätte durchgeführt werden müssen, ist der
Schaden an ungesicherten Daten bis zu 10 % der Daten und Datenträger vereinbarten Versicherungs-
summe mitversichert.

11. Andere Versicherungen

Soweit neben dieser Versicherung für bestimmte Gefahren andere Versicherungen bestehen, so gehen
die anderen Versicherungen vor.

12. Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen von Maschinen- und Feuerversicherung

12.1 Besteht auch eine Feuerversicherung und ist streitig, ob oder in welchem Umfang ein Schaden zu
vorliegendem Vertrag oder als Feuerschaden anzusehen ist, so kann der Versicherungsnehmer
verlangen, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag und des Feuerschadens in einem
gemeinsamen Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren
können der Versicherer des vorliegenden Vertrages, der Feuerversicherer und der Versicherungsnehmer
auch gemeinsam vereinbaren.

12.2 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen
des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.

12.3 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

12.3.1 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei
Sachverständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei gemeinsame Sachverständige oder auf
einen gemeinsamen Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat,
kann die anderen unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffordern, einen
Sachverständigen zu benennen. Geschieht dies nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Aufforderung, so kann die auffordernde Partei den Sachverständigen der säumigen Partei durch das für
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge
hinzuweisen.

 2
02

25
23

12
59

35
 K

IB
  H

U
S 

 E
80

72
 1

  V
0_

_P
G

17
_1

5_
C

PY
1 

/ 0
_0

_4
a8

8b
_3

d
00

05
e5

_1
7_

1.
p

d
f 

 1
/0

/0
/0

;0
/0

/0
/0

16



12.3.2 Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis
stehen.

12.3.3 Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen weiteren Sachvers-
tändigen als Obmann. Die Regelung unter Ziff. 12.3.2 gilt entsprechend für die Benennung eines
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann
auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

12.4 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständigen gelten die diesem Vertrag zugrunde
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die für die Feuerversicherung zugrunde
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

12.5 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den drei Parteien gleichzeitig. Weichen die
Feststellungen voneinander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser entscheidet
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den drei Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich,
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnen die Versicherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

12.6 Sofern nicht etwas anderes vereinbart, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten
des Obmannes tragen die Parteien je zu einem Drittel.

12.7 Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, inwieweit der Schaden als Schaden zu
vorliegendem Vertrag oder als Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an der
Abschlagszahlung vorläufig mit der Hälfte.

12.8 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten nach den Allgemeinen Bestimmungen
zur Technischen Versicherung Ziff. 2 nicht berührt.
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